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Zusammenfassung

Der Bundesrat hat am 19. August 2020 die Vernehmlassung zu einer Revision des Obligatio-
nenrechts eröffnet, worin punktuelle Änderungen zwecks Verbesserung der Situation der 
Bauherren im Falle von Baumängeln und im Zusammenhang mit dem Bauhandwerkerpfand-
recht vorgeschlagen werden. Zudem wurde nach dem Revisionsbedarf des Bauhandwerker-
pfandrechts mit Blick auf das Doppelzahlungsrisiko des Bauherrn gefragt. Die Vernehmlas-
sung dauerte bis zum 30. November 2020. Insgesamt gingen 70 Stellungnahmen ein 
(24 Kantone, 4 politische Parteien sowie 42 Organisationen und weitere Teilnehmende).

Die Stossrichtung des Vorentwurfs wird von einer Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmen-
den begrüsst oder mindestens akzeptiert. Kein Teilnehmer spricht sich grundsätzlich gegen 
den Vorentwurf aus. Von vielen Teilnehmern wird dabei begrüsst, dass der Vorentwurf nur 
punktuelle Änderungen vorsieht, jedoch keine Totalrevision des Werkvertragsrechts oder die 
Einführung eines neuen Vertragstypus. Begrüsst wird ebenfalls, dass der Vorentwurf Raum 
für vertragliche Vereinbarungen, insbesondere für die SIA-Norm 118, lässt.

Betreffend die einzelnen Punkte des Vorentwurfs ergibt sich jedoch teilweise ein sehr unein-
heitliches Bild. Dies gilt insbesondere für die Verlängerung der Mängelrügefrist. Zwar begrüs-
sen viele Teilnehmende den Vorschlag gemäss Vorentwurf, allerdings verlangen nicht wenige 
Teilnehmende eine längere Frist, eine teilzwingende Frist oder die Abschaffung der Verwir-
kungsfolge. Andere verlangen hingegen eine kürzere Frist oder bestehen auf der dispositiven 
Natur. Im Zusammenhang mit dem unabdingbaren Nachbesserungsrecht gibt insbesondere 
die Beschränkung auf den persönlichen und familiären Gebrauch Anlass für divergierende 
und auch kritische Stellungnahmen; vor allem Abgrenzungsfragen werden angesprochen. 
Breite Unterstützung erhält hingegen der Vorschlag zur Konkretisierung der Anforderungen 
an eine Ersatzsicherheit beim Bauhandwerkerpfandrecht 

Zur Frage des Doppelzahlungsrisikos des Bauherrn im Zusammenhang mit dem Bauhand-
werkerpfandrecht für Subunternehmer ergehen viele inhaltlich sehr unterschiedliche Stellung-
nahmen.

1 Allgemeines

1.1 Überblick

Das Vernehmlassungsverfahren zur Revision des Obligationenrechts (Baumängel) dauerte 
vom 19. August 2020 bis zum 30. November 2020. Zur Teilnahme eingeladen wurden die 
Kantone, die in der Bundesversammlung vertretenen politischen Parteien, die gesamtschwei-
zerischen Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete und der Wirtschaft sowie 
weitere interessierte Organisationen.

Stellung genommen haben 24 Kantone, 4 politische Parteien und 42 Organisationen und wei-
tere Teilnehmende. Insgesamt gingen damit 70 Stellungnahmen ein. 

2 Organisationen haben ausdrücklich auf eine Stellungnahme verzichtet.

1.2 Gegenstand der Vernehmlassung

Dem Vorentwurf liegen verschiedene parlamentarische Vorstösse zugrunde, welche das Bau-
vertragsrecht und das Bauhandwerkerpfandrecht betreffen.1 Er umfasst im Wesentlichen drei 

1 Siehe Erläuternder Bericht zur Revision des Obligationenrechts (Baumängel) vom 19. August 2020, (S. 6 ff.).
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Themenblöcke, nämlich die Verlängerung der Mängelrügefrist,2 die Einschränkung der Mög-
lichkeit der Wegbedingung des Nachbesserungsrechts3 sowie die Konkretisierung der Anfor-
derungen der Ersatzsicherheit anstelle des Bauhandwerkerpfandrechts4. Schliesslich wurden 
die Vernehmlassungsteilnehmenden noch zum Revisionsbedarf des Bauhandwerkerpfand-
rechts mit Blick auf das Doppelzahlungsrisiko des Bauherrn befragt.5

2 Verzeichnis der eingegangenen Stellungnahmen

Eine Liste der Kantone, Parteien und Organisationen, die geantwortet haben, findet sich im 
Anhang.

3 Allgemeine Bemerkungen zum Vorentwurf

Die eingegangenen Stellungnahmen lassen sich in zwei Hauptgruppen unterteilen: jene, die 
den Vorentwurf grundsätzlich befürworten, und jene, die ihm kritisch gegenüberstehen. Zu-
dem äusserten sich viele Teilnehmende nicht in allgemeiner Weise zu ihrer Zustimmung oder 
Ablehnung der Vorlage, sondern nahmen nur unmittelbar zu den einzelnen Artikeln des Vor-
entwurfs Stellung. Sie werden in Kapitel 4 mit den Bemerkungen zu den verschiedenen Vor-
schlägen aufgeführt.

3.1 Grundsätzliche Zustimmung

23 Kantone6, 4 Parteien7 und 16 Organisationen8 begrüssen den vom Bundesrat unterbreite-
ten Vorentwurf umfassend oder in den Grundzügen. Als Grund für die Zustimmung wird viel-
fach die verbesserte Rechtsstellung der privaten Bauherren genannt. Daneben sind 3 Organi-
sationen9 mit der Stossrichtung und gewissen Teilen des Vorentwurfs einverstanden, zeigen 
sich aber betreffend anderer Teile kritisch.

3.2 Kritische Haltung

Eine Organisation10 steht punktuellen Änderungen des Obligationenrechts aus grundsätzli-
chen Überlegungen eher kritisch gegenüber, denn es werden Vertragsarten vermischt und 
der Grundsatz der Sofort-Rüge bei Mängeln aufgeweicht. Sie befürchtet negative Auswirkun-
gen auf die Systematik und die Klarheit des Gesetzes.

Eine andere Organisation11 spricht sich tendenziell gegen die vorgeschlagenen Änderungen 
aus, weil das geltende Recht ausreiche und die punktuellen Änderungsvorschläge des Vor-
entwurfs die starke Stellung der Bauherren sowie die vielfach kleine Grösse der betroffenen 
Betriebe ausser Acht lasse.

2 Nachfolgend 4.1.
3 Nachfolgend 4.2.
4 Nachfolgend 4.3.
5 Nachfolgend 4.4.
6 AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, VD, VS, ZG, ZH.
7 FDP, glp, SP, SVP.
8 Bauenschweiz, Casafair, CATEF (S. 3), Construction romande, Entwicklung Schweiz, FRI (S. 1), FSKB (S. 1), Halter AG, Jardin Suisse, KMU-

Forum, KSE (S. 1), metal.suisse, SBV, suissetec, SVBK, usic.
9 CP, USPI Schweiz, VIS.
10 Swissmem.
11 Holzbau Schweiz.
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3.3 Grundsätzliche Ablehnung

Keine Vernehmlassungsteilnehmerin oder -teilnehmer lehnt den Vorentwurf grundsätzlich ab.

3.4 Weitere allgemeine Bemerkungen

2 Kantone,12 2 Parteien13 und 15 Organisationen14 begrüssen, dass der Vorentwurf nur punk-
tuelle Anpassungen vorsieht und der Bundesrat von einer Totalrevision abgesehen hat. 2 Or-
ganisationen15 würden eine Totalrevision dezidiert ablehnen. Eine Organisation16 spricht sich 
für eine Gesamtrevision zur Stärkung der Stellung der Bauherrn aus, ein Kanton17 für die Prü-
fung einer solchen. 4 Organisationen18 begrüssen, dass mit Blick auf die funktionierende Ver-
tragsautonomie kein spezieller Bauwerkvertrag vorgesehen wurde, wobei 8 Teilnehmende19 
namentlich auf die SIA-Norm 118 verweisen. Eine Organisation20 fordert allgemein eine stär-
kere Angleichung der privatrechtlichen Bestimmungen an die Praxis im öffentlichen Bauwe-
sen.

4 Organisationen21 sprechen sich gegen konsumentenschutzrechtliche Bestimmungen im 
Bauvertragsrecht aus. Eine Organisation22 begrüsst jegliche Änderungen, die der Vereinfa-
chung des Geschäftsalltags dienen. Ein Teilnehmer23 erwartet aufgrund der Digitalisierung 
der Baubranche inskünftig eine geringere Relevanz des Themas Mängelbehebung.

4 Bemerkungen zu den einzelnen Vorschlägen

4.1 Verlängerung der Rügefrist

4.1.1 Allgemein

Der Handlungsbedarf bei der Mängelrügefrist wird von zahlreichen Teilnehmenden aner-
kannt. Die geltende kurze Frist zur Ausübung der Mängelrüge (Sofort-Rüge) mit der Rechts-
folge der vollständigen Verwirkung sämtlicher Mängelrechte bei unterlassener, verspäteter 
oder nicht genügend substanziierter Mängelrüge wird von zahlreichen Vernehmlassungsteil-
nehmenden teilweise stark kritisiert.24 Einige Teilnehmende weisen insbesondere darauf hin, 
dass eine solche Sofort-Rüge international unüblich sei.25 Zwei Organisationen sehen keinen 
Handlungsbedarf.26

12 LU, VS.
13 FDP, glp.
14 Bauenschweiz, Casafair, Construction romande, economiesuisse, Entwicklung Schweiz, FER, Holzbau Schweiz, metal.suisse, SBMV (S. 2) , 

SGV, SIA, SMGV (S. 1 f.), suissetec, SVIT Schweiz, usic. 
15 Bauenschweiz, metal.suisse.
16 HEV Schweiz (S. 1 f.).
17 GR.
18 Holzbau Schweiz, SBMV (S. 2), SIA, SVIT Schweiz.
19 Bauenschweiz, economiesuisse, Holzbau Schweiz, metal.suisse, SBMV (S. 2), SGV, SMGV (S. 1 f.), usic.
20 SSV.
21 Bauenschweiz, economiesuisse, metal.suisse, SVIT Schweiz.
22 Gebäudehülle Schweiz sowie die die Stellungnahme mitunterzeichnenden Verbände: PAVIDENSA, Schweizerische Fachvereinigung Gebäu-

debegrünung, Schweizerischer Fachverband für hinterlüftete Fassaden, Schweizerischer Gerüstbau-Unternehmer-Verband, Schweizerischer 
Fachverband für Solarenergie (S. 1).

23 Entwicklung Schweiz.
24 AI, TI (S. 2), FDP, glp, SP, SVP, ACSI, Casafair, CATEF (S. 4), economiesuisse, EKK, Entwicklung Schweiz, FRC, FRI (S. 2), Halter AG, HEV 

Schweiz (S. 2 f., 5), KMU-Forum, Nexus Avocats (S. 1), SAV (S. 1 ff.), SBV, SGV, SIA, suissetec.
25 SVP, EKK, HEV Schweiz (S. 2 f., 5).
26 Holzbau Schweiz, SMGV (S. 2).
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10 Kantone,27 2 Parteien28 und 15 Organisationen29 befürworten die vorgeschlagene Verlän-
gerung der Mängelrügefristen auf 60 Tage. Einige Teilnehmende begründen dies damit, dass 
die Sofort-Rüge mit Verwirkungsfolge insbesondere für Einmalbauherren zu strikt und die 
Verlängerung somit im Interesse der Bauherren sei.30 Eine Verlängerung auf 60 Tage wird als 
angemessen und wichtig erachtet31 sowie als guter Interessenausgleich wahrgenommen.32 
Eine Frist von 60 Tagen erlaube es den Bauherren, sich professionell beraten zu lassen und 
eine den rechtlichen Anforderungen genügende Mängelrüge zu erheben.33 Sie diene zudem 
der Rechtssicherheit und Klarheit.34 Die Vereinheitlichung der Fristen für den Grundstück-
kaufvertrag und den Werkvertrag über unbewegliche Werke wird von 7 Teilnehmenden aus-
drücklich befürwortet.35 Der SIA macht darauf aufmerksam, dass 60 Tage den Bestimmungen 
seiner Leistungs- und Honorarordnungen entsprechen. Laut einer Organisation ist die Verlän-
gerung auch im Interesse der Bürgergemeinden und Korporationen.36 Gemäss einer anderen 
Organisation würde eine Regelung analog Artikel 173 Absatz 1 der SIA-Norm 118 dem 
Grundsatz einer zeitnahen Mängelrüge widersprechen.37 Eine weitere Organisation begrüsst 
die klare Regelung der Rügefristen und die Frist von 60 Tagen grundsätzlich, bringt jedoch 
einen Vorbehalt bezüglich Folgeschäden an.38

7 Organisationen39 können sich mit der Verlängerung auf 60 Tage im Sinne einer Kompro-
misslösung abfinden, namentlich vor dem Hintergrund der ohnehin geltenden Schadenminde-
rungspflicht, der dispositiven Natur der neuen Regel, der zukünftigen Verhinderung von vor-
sorglichen Mängelrügen sowie der Vereinbarkeit mit der SIA-Norm 118. Für eine Organisa-
tion spricht auch eine grössere Klarheit für die Annehmbarkeit.40 Eine weitere Organisation 
erachtet 60 Tage insbesondere für die Unternehmen mit Blick auf die SIA-Norm 118 als ak-
zeptabel und als im Interesse der General- und Totalunternehmen im Vertragsverhältnis zu 
den Subunternehmen.41 Gemäss einer anderen Organisation trägt der Vorschlag sodann zu 
einer Verbesserung der rechtlichen Lage der Bauherren und zur Schaffung von Rechtssicher-
heit bei.42 Zwei Organisationen bemerken, dass in 60 Tagen zumindest juristischer Rat einge-
holt werden kann.43 4 Organisationen44 haben keine Einwände gegen eine Verlängerung auf 
60 Tage.

27 AI, AR, BE, GR, LU, SG, TI (S. 2), VD, ZG, ZH.
28 FDP, SVP (mindestens 60 Tage).
29 economiesuisse, Entwicklung Schweiz, FRI (S. 2), FSKB (S. 1), Halter AG, Jardin Suisse, KMU-Forum, KSE (S. 1), metal.suisse, SBV, SIA, 

Swiss Banking, SVBK, Uni ZH (S. 2, der überwiegende Teil der Studierenden), VIS.
30 AI, LU, GR, TI (S. 2), ZG, FDP, SVP, economiesuisse (im Einzelfall kann Sofort-Rüge zu kurz sein), Entwicklung Schweiz, FRI (S. 2), Halter 

AG, KMU-Forum, SIA.
31 AI, GR, VD, Entwicklung Schweiz, FRI (S. 2 f.), Halter AG, Swiss Banking, VIS.
32 VD, Entwicklung Schweiz, FRI (S. 2 f.), Halter AG, KMU-Forum, SBV, SIA.
33 VD, ZH, FDP, FRI (S. 2 f.), Uni ZH (S. 4).
34 SG, VD, FDP, economiesuisse, SBV, SVBK, Uni ZH (S. 2), VIS.
35 TI (S. 2), SVP, FRI (S. 2), Halter AG, SIA, Uni ZH (S. 2), VIS.
36 SVBK.
37 Entwicklung Schweiz.
38 Gebäudehülle Schweiz (S. 1 f.).
39 ACSI, CATEF (S. 3), FRC, HEV Schweiz (S. 3, 5), SBMV (S. 2), SGV, suissetec.
40 SBMV (S. 2).
41 CATEF (S. 2, 4).
42 HEV Schweiz (S. 3, 5).
43 ACSI, FRC.
44 Construction romande, FER, FMB, UNIL.
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Einigen Teilnehmenden geht der Vorentwurf zu wenig weit: 2 Kantone,45 2 Parteien46 und 
5 Organisationen47 begrüssen zwar eine Verlängerung im Sinne einer Verbesserung der 
Rechtsstellung der Bauherren und Besteller, finden aber die vorgesehene Dauer von 60 Ta-
gen zu kurz. Vorgeschlagen wird eine Frist von 120 Tagen48 und von zwei Jahren (teilweise 
im Sinne einer Angleichung an die SIA-Norm 118)49 sowie die Abschaffung der Mängelrüge-
frist und der Verwirkung der Mängelrechte.50 Eine Organisation begründet eine Frist von 120 
Tagen mit den notwendigen komplexen Abklärungen, den negativen Auswirkungen einer 60-
tägigen Frist auf die Rechtssicherheit und bezüglich eines gerichtlichen 
Vergleichsvorschlags.51 

Die Abschaffung der Verwirkungsfolge würden insgesamt ein Kanton,52 eine Partei53 sowie 8 
Organisationen54 als die beste Lösung erachten. Eine Organisation schlägt eine Regelung 
analog Artikel 257g Absatz 2 OR oder Artikel 173 Absatz 2 SIA-Norm 118 vor.55 Folgende Ar-
gumente werden vorgebracht:

 Die Verwirkungsfolge sei zu streng und benachteilige geschäftsunerfahrene Bauherren.56

 Die Notwendigkeit einer Mängelrügefrist sei fraglich.57

 Längere Fristen seien heute schon gebräuchlich und wirtschaftlich akzeptiert (SIA-Norm 
118, Werkvertragsmuster der öffentlichen Bauherrschaften).58

 Es handle sich bei der Mängelrügefrist und der Verwirkungsfolge um einen historischen 
Kompromiss.59 Die Verwirkungsfolge entbehre heute jeder juristischen und ökonomischen 
Rechtfertigung.60

 Die Schadenminderungspflicht61 und die Verwirkung nur durch ausdrückliche Genehmigung 
offensichtlicher Mängel würden einen genügenden Schutz62 darstellen.

 Es würden Beweislastregeln und Verjährungsfristen als zusätzlicher Schutz existieren.63

Demgegenüber sprechen sich ein Kanton64 und 2 Organisationen65 explizit gegen eine Ab-
schaffung der Verwirkungsfolge aus, da die Unternehmen möglichst rasch Klarheit über die 

45 GE, JU.
46 glp, SP.
47 ACSI, Casafair, FRC, SAV (S. 2 ff.), SSV.
48 SSV.
49 GE, glp, SP, Casafair; auch der SIA schlägt eine solche Angleichung vor.
50 JU, glp, ACSI, Casafair, FRC, SAV (S. 3 f.).
51 SSV.
52 JU.
53 glp.
54 ACSI, CATEF (S. 3 f.), Casafair, EKK, FRC, HEV Schweiz (S. 3, 5), Nexus Avocats (S. 2), SAV (S. 2 ff.).
55 SAV (S. 4).
56 JU, CATEF (S. 3 f.), HEV Schweiz (S. 2 f., 5), Nexus Avocats (S. 1 f.), SAV (S. 3).
57 glp, Casafair.
58 glp, Casafair, EKK, SAV (S. 2).
59 EKK.
60 CATEF (S. 4), EKK, SAV (S. 2 f.).
61 glp, ACSI, Casafair, EKK, FRC, Nexus Avocats (S. 2), SAV (S. 4).
62 glp, Casafair.
63 SAV (S. 4).
64 AI.
65 SBMV (S. 2), suissetec.
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rechtliche und tatsächliche Situation haben sollen und das die Bauherren zu stark begünsti-
gen würde.

Ein Kanton66 und 6 Organisationen67 erachten 60 Tage als zu lange und schlagen eine kür-
zere Frist vor. Fünf Teilnehmende68 schlagen eine Frist von 30 Tagen, ein Verband69 eine 
Frist von zwanzig bis maximal 30 und eine Organisation70 von 14 Tagen vor. Als Gründe wer-
den angeführt, dass eine kurze Frist eine Vergrösserung des Schadens verhindere71 und für 
Rechtssicherheit sorge,72 dass eine 60-tägige Frist die Beweisführung erschwere,73 dass 
keine technischen oder administrativen Gründe für eine Erhöhung sprächen, dass die Bau-
herren in einer besseren Verhandlungsposition seien74 und dass die Schadenminderungs-
pflicht sich im Ergebnis zuungunsten des Bauherrn auswirken könne75. 

Eine Organisation76 ist lediglich bei offenen Mängeln mit einer Frist von 60 Tagen einverstan-
den. Bei verdeckten Mängeln sei zur Verhinderung von Folgeschäden weiterhin eine Sofort-
Rüge angebracht, wie dies auch bei der SIA-Norm 118 vorgesehen sei. 

Gegen eine Verlängerung der Mängelrügefrist sprechen sich zwei Organisationen sowie teil-
weise eine weitere Organisation aus.77 Sie bringen vor, dass die heutige gesetzliche Rege-
lung ausgewogen sei78 und den Gerichten einen Spielraum belasse79, die dispositive Natur 
eine abweichende vertragliche Regelung zulasse,80 eine 60-tägige Frist zu Problemen bei 
Folgeschäden und zu Rechtsunsicherheit führe sowie negative finanzielle Auswirkungen auf 
die Unternehmen habe (insbesondere auf die Eintragung eines Bauhandwerkerpfand-
rechts)81. Eine Organisation fordert einen Verweis auf Artikel 372 OR, dass der Werklohn un-
abhängig von der Mängelfreiheit des Werks mit der Ablieferung fällig ist, und dass gesetzlich 
eine differenzierte Regelung bezüglich des Zeitpunkts der Prüfungs- und Abnahmepflicht vor-
gesehen wird.82

4 Kantone83 und eine Organisation84 machen darauf aufmerksam, dass sie oder ihre Mitglie-
der die SIA-Norm 118 anwenden, weshalb sie als Bauherren nicht betroffen seien. 

66 BS.
67 CP, Pavidensa (siehe Stellungnahme Gebäudehülle Schweiz, S. 2, 4f.), SMGV (S. 2 f.), Swissmem, Uni ZH (S. 5, einige Studierende), USPI 

Suisse.
68 BS, CP, Swissmem, Uni ZH (S. 5, vereinzelt), USPI Suisse.
69 Dies wäre für SMGV akzeptierbar (S. 2 f.).
70 Pavidensa (siehe Stellungnahme Gebäudehülle Schweiz, S. 2, 4f.).
71 CP, Swissmem, USPI Suisse.
72 CP, USPI Suisse.
73 BS.
74 Pavidensa (siehe Stellungnahme Gebäudehülle Schweiz S. 2, 4f.).
75 Swissmem.
76 EIT.swiss.
77 Holzbau Schweiz, SMGV (S. 2) sowie eine Minderheit der Studierenden der Uni ZH (S. 7).
78 SMGV (S. 2).
79 Uni ZH (S. 7).
80 Holzbau Schweiz, SMGV (S. 3).
81 Holzbau Schweiz, SMGV (S. 3 ff.).
82 SMGV (S. 5).
83 LU, GE, NW, ZG.
84 VIS.
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6 Organisationen85 fordern teilweise für alle drei Artikel, teilweise nur für gewisse eine expli-
zite Regelung der Schadenminderungspflicht oder einen Verweis auf die allgemein geltende 
Norm. Für eine Organisation86 ist dies von grosser Bedeutung und sie schlägt eine Anleh-
nung an Artikel 173 Absatz 2 SIA-Norm 118 vor. Eine andere Organisation87 führt an, dass 
durch eine explizite Regelung Rechtssicherheit hergestellt werde und eine gerichtliche Klä-
rung nicht abgewartet werden könne. 4 Vernehmlassungsteilnehmende88 unterbreiten Formu-
lierungsvorschläge zur Schadenminderungspflicht. Zudem warnen mehrere Teilnehmende89 
vor einer trügerischen Scheinsicherheit für Bauherren und insbesondere für Einmalbauher-
ren, da die Schadenminderungspflicht trotz 60-tägiger Frist weiterhin gelte. Einige Studie-
rende90 sehen eine Mängelrügefrist von 60 Tagen kritisch mit Blick auf den Anreiz für die 
Bauherren, Mängel aus taktischen Gründen erst zu einem späteren Zeitpunkt zu rügen.

Ein Kanton91 und 5 Organisationen92 begrüssen die dispositive Natur der Mängelrügefrist. Die 
Akzeptanz bezüglich der 60-tägigen Mängelrügefrist durch 2 Organisationen hängt massge-
blich von der dispositiven Ausgestaltung der Bestimmungen ab.93 Eine weitere Organisation 
ist der Ansicht, dass kein zwingendes Recht erforderlich ist.94 Zwei Teilnehmende95 erachten 
es als wichtig, dass die Parteien weiterhin die SIA-Norm 118 vereinbaren können. Ein 
Kanton96 begrüsst, dass aufgrund der Vereinbarkeit mit der SIA-Norm 118 für die Unterneh-
men keine Probleme geschaffen werden.

Demgegenüber fordern 3 Kantone,97 2 Parteien98 und 11 Organisationen,99 dass die Mängel-
rügefristen (mindestens) relativ zwingend ausgestaltet werden und nicht zulasten des Bestel-
lers bzw. des Käufers abgeändert werden dürfen. Es sei ansonsten zu erwarten, dass die 
Frist zuungunsten der Bauherren als schwächere Vertragspartei abgeändert werde und die 
Gesetzesänderung dadurch in der Praxis keine Verbesserung der Rechtsstellung der Bauher-
ren bewirke. 2 Organisationen bringen vor, dass im Bauvertragsrecht häufig vom Gesetz ab-
gewichen werde,100 und eine weitere Organisation erwartet bei einer dispositiven Natur der 
Fristen Standardverträge mit verkürzten Mängelrügefristen.101 Eine Organisation macht dar-
auf aufmerksam, dass auch Eigentümer und Bauherren ein Interesse an einer schnellen 
Mängelbehebung und somit an einer raschen Mängelrüge haben.102 Für eine andere Organi-
sation103  ist die relativ zwingende Natur entscheidend und sie unterbreitet einen entspre-

85 Construction romande, FER, Gebäudehülle Schweiz (S. 2, 4), Jardin Suisse, Nexus Avocats (S. 3 f.), SMGV (S. 3, 6).
86 SMGV (S. 3).
87 Nexus Avocats (S. 3).
88 Gebäudehülle Schweiz (S. 2, 4), Jardin Suisse, Nexus Avocats (S. 3), SMGV (S. 6).
89 economiesuisse, Holzbau Schweiz, Nexus Avocats (S. 3), SBMV (S. 2), Swissmem.
90 Uni ZH (S. 5, vereinzelt).
91 ZH.
92 economiesuisse, Entwicklung Schweiz, FER, SBMV (S. 2), SIA.
93 FER, SBMV (S. 2).
94 SIA.
95 ZH, economiesuisse.
96 TI.
97 GR, LU, TG.
98 SP, SVP.
99 ACSI, CATEF (S. 4, 7), EKK, FRC, FRI (S. 2 f.), Halter AG, HEV Schweiz (S. 2, 4 ff.), Jardin Suisse, SSV, SVIT Schweiz, Uni ZH (S. 5, über-

wiegende Teil).
100 ACSI, FRC.
101 Halter AG.
102 CATEF (S. 4).
103 HEV Schweiz (S. 4).
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chenden Formulierungsvorschlag.104 Zudem würde gemäss derselben eine dispositive Natur 
des Artikel 219a Absatz 1 VE-OR nicht den parlamentarischen Initiativen Hutter und Gössi 
entsprechen.105 Eine weitere Organisation sieht in relativ zwingenden Bestimmungen auch für 
institutionelle Bauherren keine Nachteile.106

Eine Organisation107 regt an, Artikel 219a Absatz 1 VE-OR für den persönlichen und famili-
ären Gebrauch zwingend auszugestalten, wobei Artikel 370 Absatz 3 zweiter Satz VE-OR 
dispositiv bleiben soll.

2 Organisationen schlagen eine Erweiterung des Anwendungsbereichs auf bewegliche Sa-
chen vor; für die eine ist eine Unterscheidung zwischen beweglichen und unbeweglichen Sa-
chen insbesondere mit Blick auf ähnliche finanzielle Auswirkungen nicht gerechtfertigt,108 die 
andere führt an, dass eine Unterscheidung impraktikabel sei (insbesondere bei Plänen als 
bewegliche Sachen) und die Digitalisierung zu mehr Verträgen (Kauf/Werk/Innominat) im 
Softwarebereich führen werde.109 Ein Kanton110 erachtet die Unterscheidung zwischen unbe-
weglichen und beweglichen Sachen demgegenüber als angemessen.

4.1.2 Artikel 219a Absatz 1 VE-OR

3 Vernehmlassungsteilnehmende111 kritisieren, dass der Fristbeginn für offene Mängel nicht 
gesetzlich festgelegt wird. Mit Blick auf die Rechtssicherheit schlagen sie vor, dass die Frist 
wie bei der Verjährung (Art. 219 Abs. 3 OR) mit dem Erwerb des Eigentums zu laufen be-
ginnt. Ein Teilnehmer hingegen hält den Fristenlauf ausdrücklich für genügend geklärt.112 

Eine Organisation unterbreitet, teilweise in Anlehnung an geltende Bestimmungen, redaktio-
nelle Vorschläge.113

Die Gesetzessystematik in Artikel 219a VE-OR wird von 4 Teilnehmenden begrüsst.114 Ein 
Kanton schlägt angelehnt an die Systematik im Werkvertragsrecht neue Artikel 219a, 219b 
und 219c OR mit entsprechender Marginalie vor;115 eine Organisation einen neuen Arti-
kel 219b OR für die Verjährung.116 

4.1.3 Artikel 367 Absatz 1 zweiter Satz VE-OR

2 Teilnehmende kritisieren, dass der Fristbeginn nicht gesetzlich festgelegt wird. Ein Kanton 
schlägt einen Fristbeginn mit Abschluss der Prüfung, eine Organisation mit der Entdeckung 
vor.117

104 In dieselbe Richtung äussert sich auch die SVP.
105 HEV Schweiz (S. 4 ff.).
106 SVIT Schweiz.
107 Gebäudehülle Schweiz (S. 4).
108 EKK.
109 SAV (S. 4 f).
110 TI (S. 2).
111 GE, CP, USPI Suisse.
112 SVIT Schweiz.
113 Vgl. Uni ZH (S. 2).
114 Glp, Casafair, SIA, Uni ZH (S. 4, die meisten).
115 TI (S. 4).
116 Uni ZH (S. 4).
117 GE, Nexus Avocats S. 4 f.
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Eine Organisation regt in Anlehnung an andere Bestimmungen an, von «Baute» anstatt von 
«unbeweglichem Werk» zu sprechen.118

4.1.4 Artikel 370 Absatz 3 zweiter Satz VE-OR

Eine Organisation regt in Anlehnung an andere Bestimmungen an, von «Baute» anstatt von 
«unbeweglichem Werk» zu sprechen.119

4.2 Unabdingbares Nachbesserungsrecht beim Kauf und der Neuerstellung von 
Wohneigentum

4.2.1 Allgemein

6 Kantone,120 eine Partei121 und 7 Organisationen122 sind mit der Einführung eines unabding-
baren Nachbesserungsrechts vorbehaltlos einverstanden, wobei 2 davon sich nur zu Artikel 
368 Absatz 2bis VE-OR äussern123. 4 Kantone,124 2 Parteien125 und 15 Organisationen126 un-
terstützen den Vorschlag, haben jedoch Forderungen bezüglich der Ausgestaltung. 

Die vorgeschlagene Lösung wird unter anderem als zielführend, kostengünstig127 und prakti-
kabel128 erachtet. Für die Einführung des unabdingbaren Nachbesserungsrechts spreche 
mehreres: Es sei ein kostengünstiges,129 sinnvolles130 und bereits praktiziertes131 Instrument, 
die geltende Praxis sei intransparent132 und könne für den Besteller oder Käufer problema-
tisch sein,133 die finanzielle Tragweite sei gross134 und es gebe bei der Abtretung der Mängel-
rechte im Stockwerkeigentum praktische Schwierigkeiten135. Eine Organisation begrüsst den 
Vorentwurf, weil die Praxis der (grossen) Generalunternehmen dem Ruf der ganzen Bauwirt-
schaft schade und es positive Auswirkungen auf die Bauqualität sowie den Preisdruck geben 
könne.136 Ein Kanton137 hält ausdrücklich fest, dass aufgrund geänderter Rechtsprechung 
kein gesetzlicher Anpassungsbedarf bezüglich Nachbesserungsrecht bei Stockwerkeigentum 
mehr bestehe.138 2 Organisationen sind mit dem Vorentwurf ausdrücklich nur unter der Bedin-

118 Swissmem; siehe 4.2.2 zu Art. 219a Abs. 2 VE-OR.
119 Swissmem, siehe 4.2.2 zu Art. 219a Abs. 2 VE-OR.
120 AI, AR, BE, NE, ZG, ZH.
121 SP.
122 FSKB (S. 1), KSE (S. 1), metal.suisse, SAV (S. 5), SVBK, SwissBanking, suissetec.
123 ZH, SP.
124 GR, LU, TI (S. 3), VD.
125 FDP, SVP.
126 ACSI, Construction romande, CATEF (S. 6), EKK, Entwicklung Schweiz, FER, FMB, FRC, FRI (S. 3 f.), Halter AG, HEV Schweiz (S. 4), KMU-

Forum, SIA, SVIT Schweiz, Uni ZH (S. 3, 6).
127 AI.
128 SP.
129 CATEF (S. 5).
130 GR, FRI (S. 3 f.), Entwicklung Schweiz, SIA, Uni ZH (S. 3, 6).
131 SIA, Halter AG.
132 TI (S. 3), HEV Schweiz (S. 3), SVIT Schweiz.
133 GR, TI (S. 3), FDP, SVP, ACSI, CATEF (S. 5), Construction romande, FER, FRC, HEV Schweiz (S. 3).
134 CATEF (S. 2).
135 SIA.
136 suissetec.
137 BE.
138 Anders der Kanton TG (siehe Ziff. 5).
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gung einverstanden, dass ihren Änderungswünschen entsprochen wird.139 Eine Partei140 und 
eine Organisation141 begrüssen die Stossrichtung, sehen aber noch Anpassungsbedarf.

2 Organisationen lehnen die Änderungen ab, weil sie bei Artikel 219a Absatz 2 VE-OR be-
fürchten, dass der «Kauf wie gesehen» und die Genehmigung eines Baumangels ausge-
schlossen werden, und bei Artikel 368 Absatz 2bis VE-OR Abgrenzungsprobleme orten.142 An-
sonsten sind sie mit der Stossrichtung einverstanden.

Ein Kanton143 lehnt die Änderung in Artikel 368 Absatz 2bis VE-OR ab, weil sie ein starker Ein-
griff in die Vertragsfreiheit darstelle und das angestrebte Ziel nicht erreicht werde. 5 Organi-
sationen144 lehnen ein unabdingbares Nachbesserungsrecht grundsätzlich ab. Vorgebracht 
werden die folgenden Argumente: Die Abgrenzung zwischen persönlicher oder familiärer Ge-
brauchsbestimmung und gewerblichen sei unklar,145 die Gebrauchsbestimmung könne sich 
nach Vertragsschluss ändern,146 schon heute könne ein Nachbesserungsrecht vereinbart 
werden,147 auch private Bauherren seien fachlich beraten und müssen die Verträge prüfen,148 
ein Grundstück sei kein Konsumgut149 und der aufgrund der Risikoübernahme tiefere Ver-
kaufspreis könne positive Auswirkungen auf eine Hypothek haben150.

Ein Kanton151 und 3 Organisationen152 fordern hingegen, dass auch andere Mängelrechte 
zwingend ausgestaltet werden. Für eine zwingende Minderung und Wandlung beim Grund-
stückkauf- und Werkvertrag sprechen sich 3 Teilnehmer153 aus, weil die bundesgerichtliche 
Rechtsprechung zur Nichtigkeit die Vereinbarung solcher Klauseln in der Praxis nicht verhin-
dere und die Bauherren eines verstärkten Schutzes bedürfen. Der andere Teilnehmer regt 
eine Übernahme der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zur zwingenden Natur der Minde-
rung ins Werkvertragsrecht an und unterbreitet zu Artikel 368 Absatz 2bis VE-OR einen For-
mulierungsvorschlag.154 Ein Kanton fordert eine umfassendere Gesetzesrevision bezüglich 
der Problematik der Abtretung von Mängelrechten.155

Ein Kanton spricht sich mit Blick auf eine klarere Rechtslage dafür aus, die Abtretung der 
Mängelrechte generell gesetzlich zu untersagen;156 eine Organisation wünscht dasselbe mit 
einer Begrenzung auf Bauten zum privaten Gebrauch.157 

139 economiesuisse, SMGV (S. 2, 7).
140 glp.
141 Casafair.
142 CP, USPI Suisse.
143 GE.
144 EIT.swiss, Holzbau Schweiz, Nexus Avocats (S. 5 f.), SGV, VIS.
145 EIT.swiss, Holzbau Schweiz, Nexus Avocats (S. 5).
146 VIS.
147 EIT.swiss, Holzbau Schweiz.
148 EIT.swiss, SGV.
149 SGV.
150 Nexus Avocats (S. 5).
151 TI (S. 3).
152 ACSI, FRC, Jardin Suisse.
153 TI (S. 3), ACSI, FRC.
154 Jardin Suisse.
155 GR.
156 TG.
157 SVIT Schweiz.
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4 Teilnehmende158 fordern eine Angleichung an Richtlinien der EU, wobei 2 Teilnehmende159 
eine Ausweitung des Anwendungsbereichs auf alle Werkverträge oder alle Kauf- und Werk-
verträge im Verhältnis Unternehmen zu Konsumenten fordern und 2 Teilnehmende160 eine 
Ausweitung auf Kaufverträge über Fahrnis. Dies würde die Inkohärenz zu Artikel 210 Ab-
satz 4 OR lösen161 und einen positiven Einfluss auf die Nachhaltigkeit von Konsumgütern ha-
ben162.

Sprachlich legen 2 Organisationen nahe, im Begleitbericht von «verdeckten» anstatt «ver-
steckten» Mängeln zu sprechen.163 Ein Teilnehmer wünscht in Anlehnung an die SIA-Norm, 
den Begriff «Verbesserung» durch «Nachbesserung» zu ersetzen.164

4.2.2 Artikel 219a Absatz 2 VE-OR

Ein Kanton,165 3 Parteien166 und 6 Organisationen167 äussern sich ausdrücklich zur Neuein-
führung eines unabdingbaren Nachbesserungsrechts im Grundstückkaufvertrag und erachten 
sie als sinnvoll. 2 Organisationen168 sind derselben Ansicht, gehen aber von einer dispositi-
ven Natur von Artikel 219a Absatz 2 VE-OR aus.

Ein Teilnehmer begrüsst ausdrücklich die Begrenzung auf Neubauten169, ein weiterer erachtet 
den Vorentwurf als angemessen im Wissen darum, dass Neubauten anvisiert werden.170 
Mehrere Teilnehmende kritisieren die Dauer von einem Jahr zwischen der Neuerrichtung und 
dem Verkauf als zu kurz.171 Ein Kanton und eine Organisation schlagen eine Dauer von zwei 
Jahren vor; gemäss diesem Kanton hätte eine Veränderung der Konjunkturlage Auswirkun-
gen auf die Dauer.172 Eine Partei macht auf längere Zeitspannen beim Verkauf von Stock-
werkeigentum aufmerksam und regt eine Prüfung der Fristenproblematik im Anwendungsbe-
reich der neuerstellten Bauten an.173

Mehrere Vernehmlassungsteilnehmende174 halten den Fristbeginn der Jahresfrist für unklar 
insbesondere für Käufer, die nicht an der Errichtung beteiligt waren. Vorgeschlagen werden 
ein Fristbeginn ab der Aufhebung der Baustelle,175 ab der Bezugsfähigkeit176 und ab der Ab-
nahme177.

158 ACSI, EKK, FRC, UNIL.
159 EKK, UNIL.
160 ACSI, FRC.
161 UNIL.
162 ACSI, EKK, FRC.
163 economiesuisse, Swissmem.
164 SVIT Schweiz.
165 VD.
166 FDP, glp, SVP.
167 ACSI, Casafair, Entwicklung Schweiz, FRC, Halter AG, SIA.
168 FRI (S. 3), SBMV (S. 3).
169 SVIT Schweiz.
170 FRI (S. 3).
171 TG, SVP, HEV Schweiz (S. 4).
172 TG, HEV Schweiz (S. 4).
173 SVP.
174 VD, Entwicklung Schweiz, FRI (S. 3 f.).
175 VD, FRI (S. 3 f.).
176 VD.
177 Entwicklung Schweiz.
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Ein Teilnehmer regt mit Hinweis auf Forderungen aus der Rechtslehre ein generelles Nach-
besserungsrecht in Artikel 206 OR in Anlehnung an Artikel 46 CISG an, was die rechtliche Si-
tuation bei Verträgen mit kaufrechtlichen und werkvertraglichen Elementen vereinfachen 
würde.178

Mehrere Teilnehmende regen eine Vereinheitlichung der Begrifflichkeit an. 3 
Organisationen179 möchten den Begriff «Baute» durch «Werk» ersetzen. 2 Teilnehmende180 
regen an, in Artikel 219a Absatz 2 VE-OR von «unbeweglichem Werk» zu sprechen, um 
einen grösseren Anwendungsbereich zu ermöglichen, Abgrenzungsprobleme zu verhindern 
und eine schon existierende Terminologie zu gebrauchen. Ein anderer Teilnehmer regt an, 
auch in Artikel 367 Absatz 1 Satz 2 und Artikel 370 Absatz 3 Satz 2 VE-OR von «unbewegli-
chem Werk» anstatt von «Baute» zu sprechen.181 

Eine Stellungnahme erachtet einerseits den Verweis auf das Werkvertragsrecht aufgrund ei-
ner Vermischung zweier Vertragstypen als unschön, ist sich andererseits aber dem bestehen-
den Verweis ins Kaufrecht in Artikel 365 Absatz 1 OR bewusst.182

Verschiedene Teilnehmende äussern sich zur Systematik des Artikel 219a VE-OR.183

4.2.3 Artikel 368 Absatz 2bis VE-OR

Die Begrenzung des unabdingbaren Nachbesserungsrechts auf den persönlichen und famili-
ären Gebrauch und die damit einhergehende Abgrenzung der Gebrauchsbestimmungen wer-
den mehrfach kritisiert:

Ein Kanton,184 2 Parteien185 sowie 8 Organisationen186 fordern, dass der Anspruch auf unent-
geltliche Verbesserung für alle Bauherren unabdingbar ausgestaltet wird. Dieser Antrag wird 
damit begründet, dass dadurch schwierige Abgrenzungsfragen verhindert werden,187 die 
Wegbedingung des Anspruchs auch bei gewerblichen oder beruflichen Zwecken (insbeson-
dere bei KMU und Selbständigerwerbenden) problematisch sei,188 es dem Marktbedürfnis 
entspreche,189 es eine Angleichung an die SIA-Norm 118 darstelle190 und dass es der Mo-
tion 09.3392 entspreche191.

5 Teilnehmende sprechen sich für eine Ausweitung in einem geringeren Masse aus: Gemäss 
einigen dieser Teilnehmenden sollte beispielsweise auch die eigene gewerbliche Tätigkeit er-
fasst sein;192 eine Organisation schlägt eine Ausweitung auf grössere Gebäude mit einer 

178 UNIL.
179 ACSI (zu Art. 219a Abs. 2 und Art. 368 Abs. 2bis VE-OR), EKK (zu Art. 368 Abs. 2bis VE-OR), FRC (zu Art. 219a Abs. 2 und Art. 368 Abs. 2bis 

VE-OR).
180 Gebäudehülle Schweiz (S. 4), Jardin Suisse.
181 Swissmem.
182 Uni ZH (S. 3).
183 Siehe 4.1.2 zu Art. 219a Abs. 1 VE-OR.
184 LU.
185 FDP, glp.
186 Casafair, Entwicklung Schweiz, Halter AG, Jardin Suisse, KMU-Forum (mehrere Mitglieder), SIA, SSV, Uni ZH (S. 6).
187 FDP, glp, Casafair, Entwicklung Schweiz, SIA, Uni ZH (S. 6).
188 LU, glp, Casafair, Jardin Suisse, KMU-Forum (mehrere Mitglieder), SIA, SSV.
189 Halter AG.
190 glp, Casafair, SIA.
191 Uni ZH (S. 6).
192 Construction romande, FER, FMB.
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Grenze bei einem bestimmten Wert vor.193 Eine Organisation stimmt der Ansicht zu, dass 
professionell Bauende über genügend Wissen verfügen, doch wünscht sie eine Präzisierung, 
dass beispielsweise auch unerfahrene private Bauherren, die ihre Ersparnis in einen Neubau 
zur Vermietung investieren, erfasst werden.194

Eine Organisation erachtet die Einschränkung auf den persönlichen und familiären Gebrauch 
als verhältnismässig.195 Ein Teilnehmer unterstützt das unabdingbare Nachbesserungsrecht 
insbesondere aufgrund der Beschränkung auf die genannten Gebrauchsbestimmungen.196 
Eine Organisation würde eine negative Definition wie in Artikel 2 Ziffer 2 der Richtlinie (EU) 
2019/771 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2019 bevorzugen.197

Für 2 Organisationen ist wesentlich, dass die Abgrenzung bei gemischter Gebrauchsbestim-
mung gesetzlich festgelegt wird,198 die eine Organisation würde ansonsten die Änderung ab-
lehnen.199 Für die andere reicht eine ausdrückliche oder konkludente Erklärung oder das Ab-
stellen auf Treu und Glauben nicht aus, um die Rechtsunsicherheit zu beseitigen.200 Eine Or-
ganisation, welche den zwingenden Charakter ablehnt, schlägt eventualiter vor, dass der per-
sönliche oder familiäre Gebrauch im Vertrag festgehalten werde oder dass das unabdingbare 
Nachbesserungsrecht zumindest nur gelte, sofern der persönliche oder familiäre Gebrauch 
nicht vertraglich ausgeschlossen ist.201 Die Abgrenzungsproblematik und die unklare Begriff-
lichkeit tragen für 7 Organisationen zur Ablehnung des unabdingbaren Nachbesserungs-
rechts bei.202

6 Organisationen203 fordern, dass die Bauherren und Käufer in Anlehnung an Artikel 169 Ab-
satz 1 SIA-Norm 118 zunächst einzig die unentgeltliche Verbesserung verlangen können. Da-
bei sollte dies gemäss 5 dieser Teilnehmenden204 unabänderlich sein, gemäss einem205 dis-
positiv. Die Zustimmung eines Teilnehmers zum unabdingbaren Nachbesserungsrecht steht 
unter dem Vorbehalt dieser Forderung.206 Formulierungsvorschläge werden von drei Organi-
sationen unterbreitet.207

Verschiedene Teilnehmende äussern sich bezüglich der Anwendung auf Bauten beziehungs-
weise unbewegliche Werke.208

193 CATEF (S. 6).
194 FRI (S. 4 f.).
195 usic.
196 SMGV (S. 2, 6).
197 EKK.
198 economiesuisse, SBMV (S. 3). 
199 economiesuisse.
200 SMBV (S. 3).
201 Nexus Avocats (S. 7, inkl. Formulierungsvorschläge).
202 CP, EIT.swiss, Holzbau Schweiz, Nexus Avocats (S. 5 f.), SGV, USPI Suisse, VIS; siehe 4.2.1 Allgemein.
203 Casafair, Entwicklung Schweiz, Gebäudehülle Schweiz (S. 2, 5), Jardin Suisse, SIA, SMGV (S. 2, 6 f.).
204 Entwicklung Schweiz, Gebäudehülle Schweiz (S. 2, 5), Jardin Suisse, SIA, SMGV (S. 2, 6 f.).
205 Casafair.
206 SMGV (S. 2, 7).
207 Gebäudehülle Schweiz (S. 5), Jardin Suisse, SMGV (S. 7).
208 Siehe 4.2.2 zu Art. 219a Abs. 2 VE-OR.
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Gemäss einem Kanton ist in der französischen Fassung eine Präzisierung erforderlich («à 
son usage personnel»).209

4.3 Konkretisierung der Anforderungen an eine Ersatzsicherheit beim 
Bauhandwerkerpfandrecht (Art. 839 Abs. 3 VE-ZGB)

9 Kantone210, 4 Parteien211 und 29 Organisationen212 unterstützen Artikel 839 Absatz 3 VE-
ZGB. Eine dieser Organisationen würde einen weitergehenden Vorschlag bevorzugen, unter-
stützt aber aufgrund des politischen Timings den vorliegenden Artikel.213 6 Organisationen214 
akzeptieren den Vorschlag, wobei er gemäss einer Organisation nicht zur Verletzung der In-
teressen der Bauhandwerker führen dürfe.215

Befürwortet wird der Vorschlag aus unterschiedlichen Gründen: 

 die Bereitstellung von Ersatzsicherheiten werde vereinfacht;216 
 die Bereitstellung einer Bankgarantie werde wieder ermöglicht;217 
 die Bestimmung schaffe Rechtssicherheit218 und sei praktikabel219; 
 aufgrund des Interessensausgleichs zwischen den Parteien;220 
 weniger Neueintragungen221 und daher weniger gerichtliche Verfahren222;
 weil dies im Interesse der Bauhandwerker sei (die Sicherung des Werklohns werde verein-

facht,223 eine Bankgarantie sei einfacher zu beanspruchen als ein Grundpfand,224 klare Vor-
aussetzung verhindere gerichtliche Verfahren225);

 weil die Ersatzsicherheit das Verfahren vereinfache und die Kosten für die Verwertung 
senke;226

 weil Bauherren heute zur Doppelzahlung gezwungen werden und die Errichtung eines Bau-
handwerkerpfandrechts zur Kündigung des Hypothekvertrages führen könne;227

 eine Ablösung des Bauhandwerkerpfandrechts werde vereinfacht, weil ein Druckmittel weg-
falle.228

209 VD.
210 AG, BE, GE, GR, LU, NE, TI (S. 2), VD, ZH.
211 FDP, glp, SP, SVP.
212 ACSI, Casafair, CATEF (S. 6), CP, economiesuisse, EIT.swiss, Entwicklung Schweiz, FRC, FRI (S. 5), FSKB (S. 1), Halter AG, HEV Schweiz 

(S. 6), Holzbau Schweiz, Jardin Suisse, KMU-Forum, KSE (S. 1), metal.suisse, Nexus Avocats (S. 1), SAV (S. 5 f.), SBMV (S. 3), SGV, SIA, 
SMGV (S. 2, 7), suissetec, SVBK, SVIT Schweiz, die Uni ZH mehrheitlich (S. 7), USPI Suisse, VIS.

213 CATEF (S. 3).
214 Construction romande, FER, FMB, Gebäudehülle Schweiz (S. 5), Swissmem, usic.
215 Construction romande.
216 NE, VD, ZH, FDP, glp, Casafair, Entwicklung Schweiz, FSKB (S. 1), KMU-Forum, KSE (S. 1), SIA.
217 GE, glp, Casafair, economiesuisse, EIT.swiss, FSKB (S. 1), HEV Schweiz (S. 6), KSE (S. 1), metal.suisse.
218 LU, TI (S. 2), Halter AG, SBMV (S. 3), suissetec.
219 Halter AG, Uni ZH (S. 7).
220 FDP, FRI (S. 5), Halter AG.
221 GR, VD.
222 VD.
223 SBMV (S. 3).
224 SMGV (S. 7).
225 suissetec.
226 CATEF (S. 6).
227 ACSI, FRC.
228 SAV (S. 5).
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Eine Organisation unterstützt zwar die Konkretisierung der Anforderungen, regt jedoch in An-
lehnung an die Verjährungsfrist von Zinsen eine Dauer von fünf statt zehn Jahren an.229 Eine 
andere Organisation anerkennt den Revisionsbedarf, erachtet zehn Jahre jedoch als relativ 
lang.230 Eine Organisation schlägt vor, dass die Verzugszinsen für längstens zehn Jahre zu 
leisten sind.231

Eine Organisation beantragt, am Ende des Abs. 3 einen Vorbehalt von Artikel 794 Absatz 2 
ZGB einzufügen.232 In den Fällen, in denen das Bauhandwerkerpfandrecht ein Grundpfand 
i.S.v. Artikel 794 Absatz 2 ZGB ist, seien die Verzugszinsen schon in der Pfandsumme ent-
halten und eine doppelte Sicherstellung sei daher auszuschliessen.

Eine Organisation zweifelt an der Praxistauglichkeit des Normziels, bemängelt den mangeln-
den Schutz vor einem Doppelzahlungsrisiko und sieht Handlungsbedarf bezüglich der Sicher-
stellung, dass eine Bankgarantie die Forderungen der verschiedenen Gläubiger tatsächlich 
zu decken vermag.233

4.4 Weiterer Revisionsbedarf beim Bauhandwerkerpfandrecht

4.4.1 Lösungsvorschläge für ein ausgewogeneres Verhältnis zwischen Bauherrn 
und Subunternehmer

Wie könnte das Bauhandwerkerpfandrecht angegangen werden, um das Verhältnis zwischen 
Bauherrn und Subunternehmer ausgewogener zu regeln (insb. bzgl. Doppelzahlungsrisiko)?

Es werden verschiedene Lösungsvorschläge unterbreitet:

 Eine Informationspflicht im Voraus durch den Hauptunternehmer über beigezogene Subun-
ternehmer,234 über Zahlungsrisiken für den Bauherrn235 bzw. über das 
Doppelzahlungsrisiko236 sei einzuführen. Dies würde eine Prüfpflicht des Subunternehmers 
bezüglich der erfolgten Information implizieren.237

 Ein Einsichtsrecht für den Bauherrn bezüglich der an die Subunternehmer delegierten Auf-
gaben und deren Rechnungen sei vorzusehen238 oder die Zustellung einer Kopie ebendie-
ser Rechnungen als Eintragungsvoraussetzung einzuführen.239 

 Ein Bauhandwerkerpfandrecht sei auszuschliessen, wenn der Vertrag zwischen Hauptun-
ternehmer und Bauherr den Einsatz von Subunternehmern ausdrücklich verbietet, was 
auch bedeute, dass der Subunternehmer den Vertrag zwischen dem Hauptunternehmer 
und dem Bauherrn prüfen müsse.240

229 SwissBanking.
230 UNIL.
231 SVIT Schweiz.
232 UNIL.
233 Uni ZH (S. 7 f.).
234 AR, BL, TI (S. 5), VS.
235 VS.
236 BL.
237 TI (S. 5).
238 VD.
239 FRI (S. 6).
240 TI (S. 5).
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 Die erfolgte Zahlung an den Vertragspartner des Bauherrn soll die Eintragung des Bau-
handwerkerpfandrechts durch den Subunternehmer verhindern.241 Der pfandberechtigte 
Betrag soll um den vom Bauherrn vorgängig an den General- oder Totalunternehmer ge-
leisteten Betrag gekürzt werden.242

 Für die Eintragung soll der Subunternehmer den Nachweis erbringen müssen, dass keine 
Absicherung durch seinen Vertragspartner möglich ist.243

 Der Hauptunternehmer soll solidarisch oder subsidiär für ausstehende Forderungen des 
Subunternehmers haften.244

 Der Bauherr soll das Entgelt für Leistungen der Subunternehmer an ein Sperr- oder Treu-
handkonto überweisen können.245 

 Eine Pflicht des Hauptunternehmers zur Leistung einer hinreichenden Sicherheit an den 
Bauherrn sei vorzusehen.246

 Die Möglichkeit einer Direktzahlung des Subunternehmers durch den Bauherrn mit Befrei-
ungswirkung in Bezug auf die entsprechende Forderung des Generalunternehmers gegen 
den Bauherrn sei vorzusehen (bei Zahlungsschwierigkeiten des Hauptunternehmers in An-
lehnung an Ziffer 11 des KBOB-Werkvertrages247).248 Für 2 Teilnehmer249 ist dabei wesent-
lich, dass der Bauherr darauf verzichten kann und die Direktzahlung gemäss den Weisun-
gen des Generalunternehmers erfolgt. Ein Teilnehmer250 begrüsst eine solche Lösung trotz 
allfälligem administrativem Mehraufwand.

 Es solle vertraglich verabredet werden können, dass der Bauunternehmer bei der Anmel-
dung eines Bauhandwerkerpfandrechts durch den Subunternehmer umgehend eine hinrei-
chende Sicherheit zu leisten habe. Ansonsten solle der Grundstückeigentümer oder der 
Bauherr den Subunternehmer unter Anrechnung an den Werkpreis direkt befriedigen kön-
nen, vorausgesetzt die Forderung ist ausgewiesen und wird durch den Bauunternehmer 
nicht bezahlt. Es wird ein entsprechender Formulierungsvorschlag für einen Artikel 839 Ab-
satz 4 ZGB unterbreitet.251

 Für die Bezahlung des Hauptunternehmers durch den Bauherrn soll ersterer die Bezahlung 
der Subunternehmer nachweisen müssen.252

241 GE, JU, OW, VSGV (geht bei seinen Vorschlägen davon aus, dass der Grundstückeigentümer der Bauherr bzw. der Besteller ist).
242 Uni ZH (S. 7, vereinzelt).
243 OW.
244 VS.
245 BL, LU.
246 BL, HEV Schweiz (S. 7, 9).
247 SSV.
248 BL, LU, CP, HEV Schweiz (S. 7, 9), USPI Suisse.
249 CP, USPI Suisse.
250 LU.
251 HEV Schweiz (S. 7, 9).
252 LU.
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 General- und Totalunternehmer sollen ein Bauhandwerkerpfandrecht nur dann errichten 
können, wenn sie die beigezogenen Subunternehmer bezahlt haben.253

 Ein durch den Subunternehmer eingetragenes Bauhandwerkerpfandrecht soll in diesem 
Umfang die Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts durch den General- oder Totalun-
ternehmer verhindern.254 

 Anstelle eines Bauhandwerkerpfandrechts soll der Subunternehmer ein Forderungspfand-
recht erhalten auf die Forderung des Hauptunternehmers gegen den Bauherrn.255

 Das Bauhandwerkerpfandrecht sei abzuschaffen, da den Bauherren damit teilweise das un-
ternehmerische Risiko der Bauunternehmen überbunden werde.256

 Das Bauhandwerkerpfandrecht sei für Subunternehmen abzuschaffen.257

 Für mehrere Teilnehmer ist die Kenntnis und/oder die Einwilligung des Bauherrn oder des 
Grundstückeigentümers zum Beizug des Subunternehmers erforderlich.258 Ein Kanton259 
regt an, bei Vorliegen der schriftlichen Einwilligung des Grundstückeigentümers zum Bei-
zug ein einfaches und kostengünstiges Verfahren (Art. 76 Abs. 2 der Grundbuchverordnung 
[SR 211.432.1]) vorzusehen.

Mehrere Vernehmlassungsteilnehmende sehen keinen Bedarf, das Verhältnis zwischen Bau-
herrn und Subunternehmer ausgewogener zu regeln, und begründen dies mit unterschiedli-
chen Argumenten.260

4.4.2 Kenntnis des Bauherrn vom Subunternehmer als Voraussetzung

Sollte das Pfandrecht nur für Leistungen greifen, die vom Subunternehmer erbracht wurden, 
nachdem der Bauherr vom Subunternehmer Kenntnis hatte oder haben konnte?

9 Kantone,261 2 Parteien262 und eine Organisation263 bejahen die Frage. Unterstützt wird diese 
Idee, weil sie auf dem Prinzip der Eigenverantwortung beruhe,264 die Rechtssicherheit und 
Vorhersehbarkeit für die Bauherren verbessere265 und zu Transparenz führe266. Ein Kanton ist 
nichtsdestotrotz der Ansicht, dass dies das Doppelzahlungsrisiko nicht verringere.267 Gemäss 
einem Kanton und einer Organisation sollte «Kenntnis haben konnte» nicht ausreichen.268 
Der Beizug eines Subunternehmers sollte vertraglich vereinbart oder zumindest durch den 

253 VSGV.
254 VS.
255 JU.
256 VSGV.
257 TG, VSGV.
258 Siehe dazu 4.4.2.
259 GL.
260 Siehe dazu die Ausführungen unter 4.4.3 zu den Teilnehmenden, die einen gesetzgeberischen Handlungsbedarf verneinen.
261 AR, BL, GE, GL, GR, OW, SG, VS, TI (S. 5).
262 FDP, SP.
263 SSV.
264 FDP.
265 SP.
266 OW, GR.
267 OW.
268 SG, SSV.
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Bauherrn, den Grundstückseigentümer oder einen Vertreter genehmigt worden sein.269 Zu-
sätzlich solle die Unterscheidung zwischen «Arbeit» und «Material und Arbeit» bei der Kennt-
nisnahme irrelevant sein.270 Der Fokus soll gemäss einem Kanton271 auf der Verantwortung 
des Generalunternehmens liegen, da fraglich sei, wie der Käufer informiert werden könnte. 

4 Teilnehmer272 möchten weitergehen und das Pfandrecht auf Subunternehmer begrenzen, 
zu deren Beizug eine ausdrückliche (schriftliche)273 Einwilligung des Bauherrn oder des 
Grundstückeigentümers vorliegt; ein Kanton zudem auch auf Leistungen, die der Bauherr 
ausdrücklich bestellt hat oder die für die ordentliche Erfüllung notwendig sind274. Für einen 
Teilnehmer275 ist neben der Kenntnis des Bauherrn die ausdrückliche und schriftliche Zustim-
mung des Grundstückeigentümers wesentlich, damit sich dieser vertraglich absichern könne.

Ein Kanton276 erachtet die in der Frage aufgeworfene Idee als Kompromiss zur grundsätzli-
chen Streichung des Bauhandwerkerpfandrechts für Subunternehmer. Er bezweifelt jedoch, 
dass dies das grundsätzliche Problem löse. Ein anderer Kanton277 ist der Ansicht, dass sich 
damit am Doppelzahlungsrisiko nichts ändere und es daher auch der Bauherrschaft nichts 
nütze. In dieselbe Richtung äussert sich eine Organisation und erblickt zudem Schwierigkei-
ten in der praktischen Umsetzung.278

Ein Kanton279 und 5 Organisationen280 lehnen die Idee ab, weil das Doppelzahlungsrisiko be-
stehen bliebe. Ein Kanton befürchtet zudem neue Schwierigkeiten.281 Ein anderer Kanton 
lehnt den Vorschlag sodann ab, weil es seiner Ansicht nach grundsätzlich nach erfolgter Be-
zahlung kein Bauhandwerkerpfandrecht geben solle.282 

Gegen den Vorschlag werden des Weiteren folgende Argumente vorgebracht: Der Bauherr 
könne sich gemäss geltendem Recht vertraglich absichern,283 es würde zu einer Schwächung 
der Rechtsstellung der Subunternehmer führen,284 das bestehende Gleichgewicht würde ge-
stört,285 es beträfe den Grundstückeigentümer und nicht den Bauherrn, woraus sich prakti-
sche Schwierigkeiten ergäben,286 es würde zu Verzögerungen der Leistungen287 und prakti-
schen Problemen in der Umsetzung288 führen und wäre willkürlich289. Ein Teilnehmer ist der 

269 SSV; ähnlich auch GE.
270 SG.
271 TI (S. 5).
272 BE, GL, CATEF (S. 3), HEV Schweiz (S. 9)
273 GL, CATEF (S. 3).
274 BE.
275 HEV Schweiz (S. 9).
276 TG.
277 ZH.
278 VSGV.
279 JU.
280 CP, FSKB (S. 4), KSE (S. 4), SMGV (S. 8), USPI Schweiz.
281 JU.
282 LU.
283 Construction romande, FER.
284 FSKB (S. 4), Holzbau Schweiz, KSE (S. 4), SBMV (S. 4).
285 SBMV (S. 4).
286 SBMV (S. 4), SMGV (S. 8).
287 SBMV (S. 4).
288 FSKB (S. 4), KSE (S. 4).
289 FSKB (S. 4), KSE (S. 4).
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Ansicht, dass grundsätzlich über eine Sanktionierung oder einen Durchgriff beim Generalun-
ternehmen nachgedacht werden solle.290 2 Organisationen291 machen auf einen aus ihrer 
Sicht zu Recht abgelehnten Antrag aufmerksam, der ein Bauhandwerkerpfandrecht nur unter 
der Voraussetzung einer schriftlichen Information des Bauherrn oder Eigentümers durch den 
Subunternehmer und keiner ausdrücklichen Ablehnung der Auftragsübernahme durch erste-
ren zugelassen hätte.

Insgesamt verneinen 2 Kantone292 und 10 Organisationen293 die Frage und lehnen den Vor-
schlag ab.

4.4.3 Gesetzgeberischer Handlungsbedarf

Sehen Sie in diesem Bereich gesetzgeberischen Handlungsbedarf?

13 Kantone,294 3 Parteien295 und 3 Organisationen296 sehen gesetzgeberischen Handlungsbe-
darf beim Bauhandwerkerpfandrecht und/oder bezüglich Doppelzahlungsrisiko, wobei der 
eine Organisation diesen als dringend bezeichnet. Es wird vorgebracht, dass die heutige 
Rechtslage sehr zuungunsten der Besteller sei297 und schwerwiegende Konsequenzen haben 
könne.298 2 Teilnehmende fordern ausdrücklich die Beseitigung des als stossend bezeichne-
ten Doppelzahlungsrisikos;299 eventualiter soll es zumindest erheblich vermindert werden300. 
Letzteres fordern auch 2 weitere Teilnehmende.301 Gemäss einigen Teilnehmenden302 hat die 
Änderung des Zivilgesetzbuches vom 11. Dezember 2009 zum Sachenrecht (in Kraft seit 
2012) zu einer weiteren Akzentuierung des Ungleichgewichts zuungunsten der Hauseigentü-
mer beigetragen. Ein Kanton ortet Handlungsbedarf bei Situationen mit General- bzw. Total-
unternehmen, Subunternehmen und Bauherren;303 ein anderer Kanton bei der Verlagerung 
des Risikos von Bauherren auf die Subunternehmen304. Ein Kanton ist der Ansicht, dass sich 
Bauherren das Verhältnis zwischen Generalunternehmen und Subunternehmen nicht anrech-
nen lassen müssen.305 Ein anderer Kanton306 erinnert an den Vorschlag, das Pfandrecht für 
Subunternehmen durch ein gesetzliches Pfandrecht auf den Kredit zu ersetzen. Schliesslich 
sprechen sich 2 Kantone für eine umfassende Prüfung der Vereinfachung des Pfand-
rechtsprozesses307 beziehungsweise für eine ausgewogene Lösung in der Botschaft308 aus.

290 SMGV (S. 8).
291 FSKB (S. 4), KSE (S. 4).
292 JU, LU.
293 Construction romande, CP, FER, FMB, FSKB (S. 4), Holzbau Schweiz, KSE (S. 4), SBMV (S. 4), SMGV (S. 8), USPI Suisse.
294 AR, BE, FR, GE, GL, GR, JU, LU, OW, SG, TG, TI (S. 4 f.), VD.
295 FDP, glp, SP.
296 Casafair, HEV Schweiz (S. 9 f.), SSV.
297 TI (S. 4), HEV Schweiz (S. 9), SSV.
298 HEV Schweiz (S. 9).
299 GR, SP.
300 GR.
301 glp, Casafair.
302 glp, Casafair, HEV Schweiz (S. 8).
303 VD.
304 GR.
305 LU.
306 TI (S. 5).
307 GL.
308 TG.
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Eine Organisation309 sieht gesetzgeberischen Handlungsbedarf aufgrund der vorgebrachten 
Kritik. Aus Sicht der Grundbuchführung sei jedoch kein Gesetzgebungsbedarf vorhanden. 
Eine weitere Organisation äussert sich nicht explizit zum Handlungsbedarf, fordert jedoch 
eine Beschränkung auf bestimmte Leistungen.310 Ein Kanton spricht sich für die Beseitigung 
des Doppelzahlungsrisikos aus, wenn die existierenden Sicherheiten bestehen bleiben.311

2 Organisationen312 sehen keinen zwingenden gesetzgeberischen Handlungsbedarf. Sie wä-
ren aber einer gesetzlichen Bestimmung nicht abgeneigt, welche eine Direktzahlung an den 
Subunternehmer durch den Bauherrn vorsieht vorbehältlich eines diesbezüglichen Verzichts 
vonseiten des Bauherrn.

4 Kantone313 und 17 Organisationen314 verneinen einen gesetzgeberischen Handlungsbedarf, 
wobei die Ablehnung von 7 Organisationen315 dezidiert ausfällt. Als Begründung werden ver-
schiedene Argumente angeführt: Das Bauhandwerkerpfandrecht sei das einzige Instrument 
für Bauhandwerker, ihre Rechte geltend zu machen,316 und ein notwendiges Sicherheitsin-
strument317. 3 Organisationen führen an, dass es dem Bauherrn möglich sei, durch Druck auf 
das Generalunternehmen die Bezahlung des Subunternehmens zu bewirken und damit eine 
angedrohte Eintragung abzuwehren.318 Viele Teilnehmende verweisen auf die bestehenden 
vertraglichen Möglichkeiten, um dem Doppelzahlungsrisiko vorzubeugen.319 So könne bei-
spielsweise Folgendes vertraglich verabredet werden: Direktbezahlung des Subunterneh-
mens320 (bei Zahlungsschwierigkeiten des Generalunternehmens321), Kenntnisnahme des 
Bauherrn über beigezogene Subunternehmen,322 eine Ablöseklausel,323 den Rückbehalt der 
Vertragssumme bis zum Fristablauf der Eintragung324 oder dem Nachweis der Bezahlung des 
Subunternehmens325, eine Sicherheitsleistung eines Dritten,326 die Einsetzung eines Bautreu-
händers327 oder die Pflicht, die Zahlung des Bauherrn direkt an das Subunternehmen weiter-
zuleiten328. Für eine Organisation bieten vertragliche Vereinbarungen nicht ausreichend 
Schutz vor dem Doppelzahlungsrisiko, doch überwiege der Vorteil der Sicherung des Ent-
gelts.329 Für mehrere Teilnehmende330 ist die sorgfältige Auswahl des Generalunternehmens 

309 VSGV.
310 CATEF (S. 3) siehe 4.4.2.
311 AG.
312 CP, USPI Schweiz.
313 NE, SZ, ZH, VS.
314 Bauenschweiz, Construction romande, economiesuisse, Entwicklung Schweiz, FER, FMB, FSKB (S. 1), Halter AG, Holzbau Schweiz, KSE (S. 

1), metal.suisse, SBMV (S. 1, 5), SGV, SIA, SMGV (S. 2, 8), SVIT Schweiz, usic.
315 Bauenschweiz, Construction romande, FMB, FSKB (S. 1), KSE (S. 1), metal.suisse, SBMV (S. 1, 5).
316 Construction romande, FER, Holzbau Schweiz, SMGV (S. 8).
317 SBMV (S. 3).
318 FSKB (S. 4), KSE (S. 4), metal.suisse.
319 ZH, Construction romande, economiesuisse, FER, FMB, FSKB (S. 4), Holzbau Schweiz, KSE (S. 4), metal.suisse, SBMV (S. 4), SGV, SMGV 

(S. 8), SVIT Schweiz.
320 FSKB (S. 4), Holzbau Schweiz, KSE (S. 4), SBMV (S. 4), SMGV (S. 8).
321 ZH.
322 FMB.
323 ZH, FSKB (S. 4), KSE (S. 4).
324 FSKB (S. 4), KSE (S. 4), metal.suisse.
325 FMB, SMGV (S. 8).
326 Holzbau Schweiz, SBMV (S. 4), SGV, SMGV (S. 8).
327 SBMV (S. 4).
328 SBMV (S. 4).
329 Entwicklung Schweiz.
330 FSKB (S. 4), Halter AG, KSE (S. 4), SBMV (S. 4), SGV.
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(insbesondere beim Erwerb von Bauten ab Plan) relevant. Mehrere Teilnehmende erachten 
das geltende Recht als ausgewogen und funktionstüchtig.331 Es wird vor neuen Regelungen 
gewarnt, weil eine Anpassung zum Nachteil der Subunternehmer bzw. Bauunternehmen 
wäre332 und den KMU schaden würde333. Eine Organisation334 macht darauf aufmerksam, 
dass eine Neuregelung zu einer Vorleistungspflicht des Bauherren führen könnte oder zu ei-
ner Pflicht der Sicherstellung des Entgelts durch Sicherheiten. Eine Organisation sieht so-
dann eine ausgewogenere Lösung nur mittels vertraglicher Lösungen als machbar an und 
nicht per Gesetzesänderung und spricht ausserdem ihr Bedauern aus, dass den Planenden 
kein dem Bauhandwerkerpfandrecht gleichwertiges Instrument zur Verfügung steht.335 Ein 
Kanton336 könnte sich unter Einbezug von Kantone und Verbände erarbeitete Übereinkünfte 
über Aufklärungs- und Beratungspflichten vorstellen. Er plädiert zudem für den Einbezug der 
Kantone bei einer allfälligen Gesetzesänderung und gegebenenfalls über eine Abklärung des 
Anpassungsbedarfs des Gegenstandes des Bauhandwerkerpfandrechts angesichts der Ent-
wicklungen in der Bautechnologie.

Ein Kanton und 2 Organisationen verzichten ausdrücklich auf eine Beantwortung der gestell-
ten Fragen zum gegenwärtigen Zeitpunkt.337 

5 Weitere Vorschläge

Ein Kanton regt an, weitere Punkte im Zusammenhang mit dem Stockwerkeigentum im Rah-
men der Baumängelhaftung anzugehen.338 Ein anderer Kanton sieht bezüglich Nachbesse-
rungsrecht beim Stockwerkeigentum keinen gesetzlichen Handlungsbedarf mehr.339

Mehrere Teilnehmende äussern sich zur Verjährungsfrist. 2 Organisationen fordern eine Ver-
längerung der Verjährungsfrist auf zehn Jahren für Ansprüche von Bauherren und Käufer ei-
nes Grundstücks mit einer Baute, die noch zu errichten ist oder weniger als ein Jahr vor dem 
Verkauf neu errichtet wurde.340 2 Teilnehmende341 sprechen sich für eine Verlängerung der 
Verjährungsfrist für die Sachgewährleistung bei unbeweglichen Werken in Artikel 371 Ab-
satz 2 OR auf zehn Jahre aus. Eventualiter seien die Grundfunktionen eines Bauwerks unter 
eine Werkgarantie von zehn Jahren zu stellen. Eine Organisation fordert eine Verjährungsfrist 
von zehn Jahren für gewisse Bauteile und unterbreitet einen detaillierten Formulierungsvor-
schlag für Artikel 371 OR.342 Einmal wird die Unverjährbarkeit von versteckten Mängeln bis zu 
ihrer Entdeckung gefordert.343 Dagegen begrüsst eine Organisation explizit, dass von einer 
Verlängerung der Verjährungsfrist auf zehn Jahre abgesehen wurde.344

331 Construction romande, Entwicklung Schweiz, FER, FMB, FSKB (S. 4), Halter AG, KSE (S. 4), metal.suisse, SMGV (S. 2, 8).
332 FMB, SBMV (S. 4), SVIT Schweiz.
333 metal.suisse.
334 Halter AG.
335 SIA.
336 VS.
337 SH, Bauenschweiz, KMU-Forum.
338 TG.
339 BE (siehe 4.2.1 zu Allgemein). 
340 ACSI, FRC.
341 glp, Casafair.
342 HEV Schweiz (S. 7).
343 Uni ZH (S. 4, eine Stellungnahme).
344 SVIT Schweiz.
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Ein Teilnehmer fordert die Aufnahme der schriftlichen Mängelrüge nach Artikel 201 und Arti-
kel 367 OR als verjährungsunterbrechende Handlung in Artikel 135 Absatz 1 OR und unter-
breitet einen Formulierungsvorschlag.345

Derselbe Teilnehmer fordert sodann, in Artikel 368 Absatz 3 OR in Anlehnung an Artikel 174 
Absatz 3 SIA-Norm 118 bei Mängeln eine Beweislastumkehr vorzusehen, weil faktische Be-
weisschwierigkeiten die Geltendmachung der Gewährleistungsrechte behindere und der Un-
ternehmer einen Wissensvorteil habe.346 Er unterbreitet einen Formulierungsvorschlag. 

Ein Teilnehmer fordert eine spezifische Übergangsbestimmung, anstatt die Übergangsbe-
stimmung nach Artikel 1 Absatz 1 SchlT ZGB für anwendbar zu erklären.347 Vorgeschlagen 
wird, dass das Datum des Erwerbs des Eigentums beim Grundstückkaufvertrag und die Ab-
nahme des Werks beim Werkvertrag ausschlaggebend sein sollen für die Anwendbarkeit des 
neuen Rechts. Dies einerseits, weil bei Artikel 1 Absatz 1 SchlT ZGB unklar wäre, ob damit 
der Vertragsschluss oder ein Fall eines Mangels gemeint wäre, andererseits, weil die Revi-
sion aufgrund des zeitlichen Auseinanderliegens zwischen Vertragsschluss und Erwerb des 
Eigentums bzw. Abnahme des Werks erst mehrere Jahre nach Inkrafttreten Wirkung entfalten 
würde. Letzteres würde bei Stockwerkeigentum dazu führen, dass unterschiedliches Recht 
auf die verschiedenen Einheiten anwendbar wäre.

6 Einsichtnahme

Gemäss Artikel 9 des Bundesgesetzes vom 18. März 2005 über das Vernehmlassungsver-
fahren348 sind die Vernehmlassungsunterlagen, nach Ablauf der Vernehmlassungsfrist die 
Stellungnahmen der Vernehmlassungsteilnehmenden und nach Kenntnisnahme durch den 
Bundesrat der Ergebnisbericht öffentlich zugänglich. Diese Dokumente sind in elektronischer 
Form auf der Publikationsplattform des Bundesrechts zugänglich.349 

345 HEV Schweiz (S. 7 f.).
346 HEV Schweiz (S. 6).
347 Nexus Avocats (S. 8 f.).
348 SR 172.061
349 www.fedlex.admin.ch > Vernehmlassungen > Abgeschlossene Vernehmlassungen > 2020 > EJPD

http://www.fedlex.admin.ch/


25/28

Ergebnisbericht Vernehmlassung: Revision des Obligationenrechts (Baumängel)

Anhang / Annexe / Allegato

Verzeichnis der Eingaben
Liste des organismes ayant répondu
Elenco dei partecipanti

Kantone / Cantons / Cantoni

AG Aargau / Argovie / Argovia

AI Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rh.-Int. / Appenzello Interno

AR Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rh.-Ext. / Appenzello Esterno

BE Bern / Berne / Berna

BL Basel-Landschaft / Bâle-Campagne / Basilea-Campagna

BS Basel-Stadt / Bâle-Ville / Basilea-Città

FR Freiburg / Fribourg / Friburgo

GE Genf / Genève / Ginevra

GL Glarus / Glaris / Glarona

GR Graubünden / Grisons / Grigioni

JU Jura / Giura

LU Luzern / Lucerne / Lucerna

NE Neuenburg / Neuchâtel

NW Nidwalden / Nidwald / Nidvaldo

OW Obwalden / Obwald / Obvaldo

SG St. Gallen / Saint-Gall / San Gallo

SH Schaffhausen / Schaffhouse / Sciaffusa

SZ Schwyz / Svitto

TG Thurgau / Thurgovie / Turgovia

TI Tessin / Ticino

VD Waadt / Vaud

VS Wallis / Valais / Vallese

ZG Zug / Zoug / Zugo

ZH Zürich / Zurich / Zurigo

Parteien / Partis politiques / Partiti politici

FDP FDP. Die Liberalen
PLR. Les Libéraux-Radicaux
PLR. I Liberali Radicali
PLD. Ils Liberals

glp Grünliberale Partei Schweiz glp
Parti vert'libéral suisse pvl
Partito verde liberale svizzero pvl
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SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz SP
Parti socialiste suisse PS
Partito socialista svizzero PS

SVP Schweizerische Volkspartei SVP
Union démocratique du centre UDC
Unione democratica di centro UDC
Partida populara svizra

Interessierte Organisationen und Privatpersonen / Organisations intéressées et 
particuliers / Organizzationi interessate e privati

ACSI Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana

Bauenschweiz Bauenschweiz
Constructionsuisse
Costruzionesvizzera

Casafair

CATEF Camera ticinese dell'economia fondiaria

Construction 
romande

CP Centre patronal

economiesuisse

EIT.swiss

EKK Eidg. Kommission für Konsumentenfragen EKK
Commission fédérale de la Consommation CFC

Entwicklung 
Schweiz

Entwicklung Schweiz
Développement suisse

FER Fédération des entreprises romandes

FMB Fédération genevoise des métiers du bâtiment

FRC Fédération romande des consommateurs

FRI Fédération romande immobilière

FSKB Fachverband der Schweizerischen Kies- und Betonindustrie FSKB
Association suisse de l'industrie des graviers et du béton ASGB
Associazione svizzera degli inerti e del calcestruzzo ASIC

Gebäudehülle 
Schweiz

Gebäudehülle Schweiz
Enveloppe des édifices suisse
Involucro edilizio svizzera

Halter AG

HEV Schweiz Hauseigentümerverband Schweiz

Holzbau Schweiz

Jardin Suisse
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KMU-Forum KMU-Forum
Forum PME
Forum PMI

KSE Konferenz Steine und Erden KSE
Conférence pierres et terres CPT

metal.suisse

Nexus Avocats

SAV Schweizerischer Anwaltsverband SAV
Fédération suisse des avocats FSA
Federazione svizzera degli avvocati FSA
Swiss bar association

SBMV Schweizerischer Baumeisterverband SBMV
Société suisse des entrepreneurs SSE
Società svizzera degli impresari-construttori SSIC
Societad svizra dals impressaris-constructurs SSIC

SBV Schweizer Bauernverband SBV
Union suisse des paysans USP
Unione svizzera dei contadini USC

SGV Schweizerischer Gewerbeverband SGV
Union suisse des arts et métiers USAM
Unione svizzera delle arti e mestieri USAM

SIA Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein
Société suisse des ingénieurs et des architectes
Società svizzera degli ingegneri e degli architetti
Swiss society of engineers and architects

SMGV Schweizerischer Maler- und Gipserunternehmer-Verband

SSV Schweizerischer Städteverband SSV
Union des villes suisses UVS
Unione delle città svizzere UCS

suissetec Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband 
(suissetec)
Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment 
(suissetec)
Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della 
costruzione (suissetec)
Associaziun svizra e liechtensteinaisa da la tecnica da constrcziun 
(suissetec)

SVBK Schweizerischer Verband der Bürgergemeinden und Korporationen
Fédération suisse des bourgeoisies et corporations
Federazione svizzera dei patriziati
Federaziun svizra da las vischnancas burgaisas e corporaziuns

SVIT Schweiz Schweizerische Verband der Immobilienwirtschaft

SwissBanking Schweizerische Bankiervereinigung
Association suisse des banquiers
Associazione svizzera dei banchieri
Swiss bankers association

Swissmem
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Uni ZH Studierende der Universität Zürich (im Rahmen der Vorlesung 
Rechtsetzungslehre) unter der Leitung von Prof. Dr. Felix Uhlmann

UNIL Université de Lausanne

usic Union suisse des sociétés d'ingénieurs-conseils
Schweizerische Vereinigung beratender Ingenieurunternehmungen
Unione svizzera degli studi consulenti d'ingegneria
Swiss association of consulting engineers

USPI Suisse Union suisse des professionnels de l'immobilier

VIS Verband Immobilien Schweiz VIS
Association immobilier suisse AIS

VSGV Verband Schweizerischer Grundbuchverwalter VSGV
Société suisse des conservateurs du registre foncier SSCRF
Società svizzera degli ufficiali del registro fondiario SSURF

Verzicht auf Stellungnahme / Renonciation à une prise de position / Rinuncia a un 
parere

 Schweizerischer Arbeitgeberverband
Union patronale suisse 
Unione svizzera degli imprenditori

 Stiftung für Konsumentenschutz


